
1.	 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M.
§§ 3 UND 4 BAUNVO

1.1	REINES WOHNGEBIET (WR 1 - 3)

	 zulässig sind:

	
	 nicht zulässig sind: 

Gem. § 3 BauNVO - Reines Wohngebiet

Gem. § 3 Abs. 2 BauNVO

1.	 Wohngebäude.

Gem. § 3 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO 
und § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1.	 Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen 
der Bewohner des Gebiets dienen.

2.	 Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, 
die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die 
Bewohner des Gebiets dienen, sowie kleine 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes.

3.	 sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie den 
Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets dienende 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke.

1.2	ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)

	 zulässig sind:

	

	 ausnahmsweise zulässig sind:

	

	 nicht zulässig sind: 

Gem. § 4 BauNVO - Allgemeines Wohngebiet

Gem. § 4 Abs. 2 BauNVO

1.	 Wohngebäude,
2.	 Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stö-

rende Handwerksbetriebe,
3.	 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 

gesundheitliche Zwecke.

Gem. § 4 Abs. 3 BauNVO und gem.§ 4 Abs. 2 
BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO

1.	 Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2.	 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3.	 die der Versorgung des Gebietes dienenden 

Läden.

Gem. § 4 Abs. 2 und 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 
BauNVO und § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1.	 Anlagen für sportliche Zwecke,
2.	 Anlagen für Verwaltungen,
3.	 Gartenbaubetriebe,
4.	 Tankstellen.

2.	 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1	HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB  
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan.
Maßgebender oberer Bezugspunkt der Höhe für die 
baulichen und sonstigen Anlagen ist die Traufhöhe 
(TH).

Als Traufhöhe wird das Abstandsmaß zwischen 
Oberkante fertiger Straßenbelag und dem Schnittpunkt 
der Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks mit 
der Dachhaut bestimmt. 

Bei Gebäuden mit Flachdächern ist der maßgebende 
obere Bezugspunkt für die maximale Höhe grundsätz-
lich die Oberkante der baulichen und sonstigen An-
lagen (Attika, Gebäudeoberkante etc.). Die Attika des 
obersten Vollgeschosses entspricht dabei der Traufhö-
he.

Die festgesetzte max. Traufhöhe beträgt im Plangebiet 
7,50 m ab Oberkante (OK) Straßenbelag, gemessen 
an der straßenseitigen Gebäudemitte. Grenzen zwei 
Straßen an das Gebäude an, ist die niedrigere der 
beiden Straßenhöhen als Bezugspunkt zu wählen.

Innerhalb der Bereiche des Plangebietes, in denen im 
Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 WHG Extremereignisse 
denkbar sind (HQextrem; vgl. hierzu Ausführungen 
in der Begründung), ist zusätzlich die Mindest-
Erdgeschosshöhe (EGH) definiert. 
Demnach muss innerhalb des HQextrem-Bereiches 
die Erdgeschosshöhe mindestens 183,00 m 
ü. NN betragen. Eine hochwasserangepasste 
Bauweise wird zudem empfohlen (vgl. nachricht-
liche Übernahme bzgl. „Risikogebiete außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten“)

2.2	GRUNDFLÄCHENZAHL 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gem. §  9 Abs.  1 
Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO und § 
17 Abs. 2 BauNVO innerhalb des Plangebietes auf 0,4 
festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die 
Grundflächen von

1.	 Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2.	 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3.	 baulichen Anlagen unterhalb der 

Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird,

mitzurechnen.

Die GRZ kann ausnahmsweise durch technische 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien um 0,1 
überschritten werden.

Darüber hinaus darf im Bereich des WR 3 gemäß § 19 
Abs. 4 Satz 2 BauNVO die festgesetzte GRZ durch Ga-
ragen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, durch 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und durch 
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird 
(§ 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO) bis zu einer GRZ von 
0,6 überschritten werden.

2.3	ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 BAUNVO

Siehe Plan. 
Innerhalb des Plangebietes wird gem. § 16 Abs. 
2 BauNVO und § 20 BauNVO eine zwingende 
Vollgeschosszahl festgesetzt. Demnach sind zwingend 
2 Vollgeschosse zu errichten.

3.	 BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan.
Es wird eine offene Bauweise festgesetzt. In der offe-
nen Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO sind Gebäude 
mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Bei Doppel- 
und Reihenhäusern ist eine Grenzbebauung zulässig.

Im Bereich des WR 1 sowie des WA sind ausschließ-
lich Einzel- und Doppelhäuser zulässig und im Bereich 
des WR 2 sind ausschließlich Doppelhäuser und 
Hausgruppen (Reihenhäuser) zulässig. 
Im Bereich des WR 3 sind neben Doppelhäusern auch 
Mehrfamilienhäuser zulässig.

4.	 ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen definierten Standortes 
zu errichten. 

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 LBO)

Dachform / Dachneigung:
•	 Innerhalb des Plangebietes sind ausschließlich begrünte Flachdächer zulässig (vgl. Festsetzung bzgl. An-

pflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen).

Fassaden:
•	 Für die Gestaltung der Fassaden sind nur glatter oder feinstrukturierter Putz, Sichtmauerwerk, unpolierter 

Naturstein und Holzverkleidungen zulässig. Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzenden/reflek-
tierenden Materialien und Keramikplatten. Ausnahmsweise sind auch andere Materialien zulässig. 

•	 Eine Fassadenbegrünung der Hauptbaukörper ist zwecks naturschutzfachlicher Aufwertung und Verbesse-
rung des Mikroklimas ausdrücklich erlaubt.

Stellplätze, Garagen:
•	 Garagen sind in Material und Gestaltung dem Hauptgebäude anzupassen.

Einfriedungen:
•	 Entlang der Straßenbegrenzungslinie ist eine Einfriedung bis max. 1,00 m zulässig. Diese Höhe gilt auch für 

Einfriedungen in Form von Heckenpflanzungen.

Sonstige Festsetzungen:
•	 Sämtliche Formen von Wegen und Zuwegungen zu Gebäuden und Nebenanlagen auf den privaten Grund-

stücken sind mit versickerungsoffenen Belägen herzustellen.
•	 Standflächen für Abfallbehälter sind in den zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche orientierten Bereichen 

entweder in Schränken einzuhausen oder sichtgeschützt anzuordnen.

Niederschlagswasserbeseitigung:
•	 Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem.
•	 Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser ist vollständig auf dem Grundstück zu versickern. 

Der rechnerische Nachweis muss entsprechend DWA-Arbeitsblatt 138 für ein 5-jähriges Regenereignis an-
hand der ermittelten, abflusswirksamen Grundstücksflächen und den aus dem örtlichen Baugrundgutach-
ten resultierenden Versickerungsraten erfolgen. 

•	 Sollte eine Versickerung technisch oder rechtlich nicht möglich sein, ist das anfallende Niederschlagswas-
ser durch geeignete Maßnahmen (z. B. Dachbegrünung, Retentionszisternen, etc.) auf dem Grundstück zu-
rückzuhalten und im Regelfall auf maximal 1l/s gedrosselt der vorhandenen Kanalisation zuzuführen. Der 
rechnerische Nachweis muss entsprechend DWA-Arbeitsblatt 117 für ein 5- jähriges Regenereignis anhand 
der ermittelten  Grundstücksflächen und dem Drosselabfluss in Höhe von maximal 1 l/s und einer Drossel-
abflussspende von minimal 2l/(sxha) erfolgen. Unabhängig vom Ergebnis des rechnerischen Nachweises 
beträgt das zu schaffende, ständig auf dem Grundstück vorzuhaltende, Mindestrückhaltevolumen 5 Kubik-
meter. Die erforderlichen Anlagen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

•	 Der entsprechende rechnerische Nachweis ist dem Abwasserwerk der Kreisstadt Saarlouis mit dem erfor-
derlichen Entwässerungsgesuch zur Genehmigung einzureichen.

•	 Sofern beabsichtigt ist, das nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser in den Ellbach einzuleiten (z. 
B. über einen Regenwasserkanal) ist eine wasserrechtliche Erlaubnis gem. § 10 WHG beim Landesamt für 
Umwelt- und Arbeitsschutz zu beantragen.

•	 Die geplanten Grundstücksoberflächen (Zufahrten, Stellplätze, Wege, etc.) müssen versickerungsfähig her-
gestellt werden.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. SWG UND LBO)

Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem 
Ausmaß (0,5 m) kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§  14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck 
der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke 
oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner 
Eigenart nicht widersprechen. Die zur Versorgung und 
Entsorgung des Baugebietes dienenden Anlagen sind 
gem. § 14 Abs. 2 BauNVO ausnahmsweise zulässig.
Zu untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen 
gehören auch Anlagen zur Erzeugung von Strom oder 
Wärme aus erneuerbaren Energien.

Oberirdische Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind 
zwischen Straßenbegrenzungslinie und straßenzuge-
wandter Baugrenze unzulässig. Davon ausgenommen 
sind Ladestationen für Elektrofahrzeuge. 

Im Bereich der rückwärtigen Bauflächen, außerhalb 
der Baufenster und einem Abstand von 3,0 m zur 
Grundstücksgrenze, sind unterirdische Nebenanlagen 
(z.B Swimmingpools) bis zu 100 m³ und oberirdische 
Nebenanlagen bis zu einer Grundfläche von 20 m² 
zulässig.

Nur Gartenhäuser, die ausschließlich der Lagerung 
(z.B. von Gartengeräten) dienen und eine Grundfläche 
von 10 m² nicht überschreiten, sind auch in den 
Abstandsflächen zulässig.

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind 
oder zugelassen werden können.

5.	 FLÄCHEN FÜR GARAGEN, CARPORTS UND 
STELLPLÄTZE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB Siehe Plan.

Garagen, Carports und Stellplätze sind innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen sowie in den seit-
lichen Abstandsflächen zulässig.

Offene Stellplätze sind darüber hinaus im Bereich 
zwischen der Straßenbegrenzungslinie und vorderen 
Baugrenze zulässig.

Zusätzlich wird festgesetzt, dass bei den Zu- und 
Abfahrten der Garagen und Carports in Garagen- bzw. 
Carportbreite ein mindestens 5,00 m tiefer Stauraum 
vom Garagentor bzw. der Vorderkante des Carports 
bis zur öffentlichen Verkehrsfläche einzuhalten ist.

6.	 HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER 
WOHNEINHEITEN JE WOHNGEBÄUDE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB Im Bereich der Reinen Wohngebiete (WR 1 - 2) sowie 

im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind 
je Wohngebäude maximal 3 Wohneinheiten zulässig.
  
Im Bereich des Reinen Wohngebietes (WR 3) sind je 
Wohngebäude maximal 8 Wohneinheiten zulässig.

7.	 SCHUTZFLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG 
FREIZUHALTEN SIND / FLÄCHEN, DIE NUR 
EINGESCHRÄNKT NUTZBAR SIND; HIER: 
SCHUTZFLÄCHE BACHLAUF
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB Siehe Plan.

(Siehe ergänzend hierzu die nachrichtliche Übernahme 
des Gewässerrandstreifens gem. § 9 Abs. 6 BauGB)

8.	 ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. 

Die Haupterschließung des Gebiets wird durch 
Festsetzung einer öffentlichen Straßenverkehrsfläche 
mit einer Breite von 7,00 m (inkl. Fußweg) sicherge-
stellt. 

9.	 VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
MISCHVERKEHRSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. 

Die internen Erschließungs-/Stichstraßen werden als 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (hier: 
Mischverkehrsflächen) festgesetzt.

Der Ausbau dieser internen Erschließungs-/
Stichstraßen erfolgt als niveaugleiche Mischflächen. 
Die  jeweilige Ausbaubreite ist der Planzeichnung zu 
entnehmen.

10. 	VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER  
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: „ÖFFENTLICHE 
PARKPLATZFLÄCHE“

	 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. 
Im Bereich des öffentlichen Parkplatzes ist ein Angebot 
für Carsharing sowie eine Ladestation für Elektro-
Autos zulässig.

11.	 VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ÖFFENTLICHER 
FUSS- UND RADWEG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. 

12.	 VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ÖFFENTLICHER 
FUSSWEG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. 

13.	 FLÄCHEN FÜR ENTSORGUNGSANLAGEN; 
HIER: MÜLLSAMMELPLATZ 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB Siehe Plan. 

Im Westen und im Osten des Plangebietes werden 
Flächen für Entsorgungsanlagen festgesetzt. 
Müllsammelplätze sind in diesen Bereichen zulässig.

14.	 FLÄCHEN FÜR DIE ABWASSERBESEITIGUNG; 
HIER: VERSICKERUNGSMULDE, 
RÜCKHALTEBECKEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 14 BAUGB Siehe Plan. 

Inmitten des Plangebietes, zwischen der öffentlichen 
Straßenverkehrsfläche in Richtung des nördlichen Fuß- 
und Radweges ist eine 6 m breite Mulde anzulegen, 
die Versickerung, Zwischenspeicherung, Abfluss-
drosselung und breitflächigen, schadlosen Überlauf  
von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlags-
wasser gewährleistet. 

15.	 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN; HIER: 
PARKANLAGE MIT SPIELPLATZ
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB Siehe Plan.

Im nördlichen Plangebiet wird entlang des Ellbachs 
eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Parkanlage festgesetzt. Die Errichtung eines 
Spielplatzes in diesem Bereich ist zulässig.
(s. auch Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

16.	 FLÄCHEN FÜR 
HOCHWASSERSCHUTZANLAGEN UND FÜR 
DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES; 
HIER: FLÄCHEN FÜR ANLAGEN ZUR 
RÜCKHALTUNG UND VERSICKERUNG DES 
NIEDERSCHLAGSWASSERS
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 16B BAUGB Siehe Plan.

Am östlichen Rand des Plangebietes  ist eine 
Retentionssenke anzulegen, in der das 
Niederschlagswasser der angrenzenden Bebauungen 
ökologisch wirksam zwischengespeichert werden 
kann.
(s. auch Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

17.	 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB Gehölzschutz: Bei der baulichen Umsetzung ist mit 

geeigneten Maßnahmen (Bauzaun, Rückschnitt, ggfs. 
Stammschutz) während der Bauarbeiten sicherzustel-
len, dass Bäume nicht geschädigt werden. Falls erfor-
derlich, sind Ausschachtungsarbeiten in Handarbeit 
durchzuführen, um den Wurzelbereich der Bäume zu 
sichern. Falls es zu Schädigungen von Gehölzen (Äste, 
Borke und Wurzeln) kommen sollte, ist eine entspre-
chende Wundversorgung und Behandlung durchzu-
führen. Im Übrigen sind bei der Ausführung die RAS-
LP 4 und DIN 18 920 zu beachten.

VERFAHRENSVERMERKE

•	 Der Stadtrat der Kreisstadt Saarlouis hat am 
__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohnbebau-
ung „In der Großgass““ beschlossen (§ 2 Abs. 1 
BauGB).

•	 Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustel-
len, wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntge-
macht (§ 2 Abs.1 BauGB).

•	 Die Öffentlichkeit wurde frühzeitig beteiligt (§  3 
Abs. 1 BauGB). Den Bürger/innen wurde eine Frist 
bis zum 03.02.2023 zur Stellungnahme einge-
räumt.

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich von der Planung 
berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 
07.12.2023 frühzeitig beteiligt und demgemäß 
von der Planung unterrichtet und um Äußerung 
auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach 
§  2 Abs.  4 BauGB (Scoping) aufgefordert (§  4 
Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
03.02.2023 zur Stellungnahme eingeräumt.

•	 Der Stadtrat der Kreisstadt Saarlouis hat in sei-
ner Sitzung am __.__.____ die Anpassung des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes be-
schlossen sowie den Entwurf gebilligt und die 
Veröffentlichung des Bebauungsplanes „Wohn-
bebauung „In der Großgass““ im Internet be-
schlossen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, wurde in der Zeit 
vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
im Internet veröffentlicht und zur Ansicht und 
zum Herunterladen bereitgehalten (§  3 Abs.  2 
BauGB). Zusätzlich fand eine öffentliche Ausle-
gung statt.

•	 Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet 
und der Auslegung wurden mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Veröffent-
lichungsfrist von jedermann elektronisch per 
Mail, oder bei Bedarf schriftlich oder zur Nieder-
schrift abgegeben werden können, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan un-
berücksichtigt bleiben können, am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom __.__.____ von der Veröf-
fentlichung im Internet / Auslegung elektronisch 
benachrichtigt (§  3 Abs.  2 BauGB, §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellungnahme ein-
geräumt.

•	 Während der Veröffentlichung im Internet / Aus-
legung gingen seitens  der Öffentlichkeit, Behör-
den und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie der Nachbargemeinden Anregungen und 
Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vor-
gebrachten Bedenken und Anregungen erfolgte 
durch den Stadtrat am __.__.____. Das Ergebnis 
wurde denjenigen, die Anregungen und Stellung-
nahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 
Satz 6 BauGB). 

•	 Der Stadtrat der Kreisstadt Saarlouis hat am 
__.__.____ den Bebauungsplan „Wohnbebau-
ung „In der Großgass““ als Satzung beschlossen 
(§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebauungsplan besteht 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B), der Begründung und dem dazugehörigen 
Umweltbericht.

•	 Der Bebauungsplan „Wohnbebauung „In der 
Großgass““ wird hiermit als Satzung ausgefer-
tigt.

Saarlouis, den __.__.____

Der Oberbürgermeister der Kreisstadt Saarlouis

						    

(Peter Demmer)

•	 Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen wor-
den.

•	 Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Wohnbebauung „In der Großgass““, be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung und dem 
Umweltbericht, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Saarlouis, den __.__.____

Der Oberbürgermeister der Kreisstadt Saarlouis

						    

(Peter Demmer)

Abwasserbeseitigung

•	 Die Abwasserbeseitigung im Plangebiet erfolgt im Trennsystem. 
Das Schmutzwasser ist in den bestehenden Mischwasserkanal einzuleiten.
Die geplanten Grundstücksentwässerungsanlagen müssen sowohl den Anforderungen der Entwässerungs-
satzung und der Abwassergebührensatzung der Kreisstadt Saarlouis (www.saarlouis.de/rathaus/stadtver-
waltung/ortsrecht/) als auch der DIN 1986-100 entsprechen.
Zu den geplanten Grundstücksentwässerungsanlagen ist ein Entwässerungsgesuch beim Abwasserwerk der 
Kreisstadt Saarlouis zu stellen.
Die Versickerung von Niederschlagswasser stellt eine Gewässerbenutzung in Form der Einleitung ins Grund-
wasser dar und bedarf ggfs. der Erlaubnis durch das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz in Saarbrü-
cken.
Der Anschluss an den öffentlichen Kanal muss im Bereich der Haltung und darf nicht an Schächte erfolgen. 
Vorhandene ungenutzte Stutzen müssen genutzt werden.

Starkregen

•	 Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern 
darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflä-
chenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von 
möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.  Der Grad der Gefährdung durch 
Starkregenereignisse ist im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß 
§ 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaß-
nahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

Normen, Richtlinien

•	 Die Einsicht in die verwendeten Normen, Richtlinien ist im Amt für Stadtplanung, Hochbau, Denkmalpflege 
und Umwelt der Kreisstadt Saarlouis möglich.

Klimaschutz, Klimafolgenanpassung

•	 Die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sind zu beachten.

•	 Um einer lokalen Flächen- und Klimaerwärmung entgegenzuwirken und die Bildung von Wärmeinseln zu 
reduzieren, werden helle Materialen zur Freiflächenbefestigung empfohlen.

Richtfunkstrecke

•	 Am östlichen Rand des Plangebietes verläuft eine Richtfunkstrecke der Deutschen Telekom Technik GmbH. 
Die Richtfunkstrecke verläuft oberhalb eines Planungssektors von 35 m.

Abfallwirtschaft

•	 Der EVS Entsorgungsverband Saar, Abfallwirtschaft bittet, bei Planungen die entsprechenden Vorschriften 
der Abfallwirtschaftssatzung des EVS – hier die §§ 7, 8, 13, 15 und 16 (Amtsblatt des Saarlandes Nr. 49 
vom 07.12.2021, Seite 885 ff.) – sowie die einschlägigen berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, hier ins-
besondere die DGUV Information 214-033 der BG Verkehr, zu beachten.

Altlasten

•	 Sollten sich während der Durchführung späterer Baumaßnahmen Anhaltspunkte über schädliche Boden-
veränderungen ergeben, hat der Eigentümer / Bauherr gem. § 2 Abs. 1 Saarländisches Bodenschutzgesetz 
(SBodSchG) unverzüglich die zuständige untere Bodenschutzbehörde zu informieren und die erforderlichen 
Maßnahmen abzusprechen.

Vodafone Kabel Deutschland GmbH

•	 Angrenzend an das Plangebiet, im Bereich der öffentlichen Straßenverkehrsfläche der Ritschstraße, befin-
den sich Telekommunikationsanlagen der Vodafone Kabel Deutschland GmbH.

Kampfmittel

•	 Seit dem 30.06.2022 erfolgen in Bebauungsplanverfahren keine Bewertungen des Kampfmittelbeseiti-
gungsdienstes mehr zur Gefahr von Bauvorhaben durch Vorhandensein von Kampfmitteln / Munitionsfun-
den. Dies ist im Zuge der weiteren Detailplanung eigenverantwortlich bei der Fachbehörde anzufragen oder 
eine Klärung durch eine zu beauftragende Fachfirma herbeizuführen.

Vorschriften zu erneuerbaren Energien

•	 Es sind die zum Zeitpunkt der Antragsstellung auf Baugenehmigung oder Genehmigungsfreistellung jeweils 
geltenden Vorschriften zur Installation erneuerbarer Energien zu beachten, welche über die Vorgaben die-
ses Bebauungsplans hinausgehen können.

Bodenschutz

•	 Gem. §§ 1a Abs. 2 BauGB und § 7 BBodSchG ist bei der Erschließung auf einen sparsamen, schonenden 
und fachgerechten Umgang mit Boden zu achten. Die Bodenarbeiten sind nach den einschlägigen Vor-
schriften der DIN 18915 („Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“) durchzuführen. Die 
vorhandenen Oberböden sind abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern und an den zu begrünenden Frei-
flächen wieder einzubauen. Überschüssige Oberböden sind an anderer Stelle zu verwerten.

HINWEISE

STÄDTEBAULICHES KONZEPT

Quelle: Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung, Kontrollnummer SLS-007/06
Stand Katastergrundlage: 2019; Bearbeitung: Kernplan  

Bodenarbeiten: Die Bodenarbeiten sind nach den 
einschlägigen Vorschriften der DIN 18 915 
(„Vegetationstechnik im Landschaftsbau – 
Bodenarbeiten“) durchzuführen. Innerhalb des 
Baufeldes sind ggfs. vorhandene Oberböden abzutra-
gen, zwischenzulagern und an den begrünten 
Bereichen, nach Möglichkeit am gleichen Standort 
wieder einzubauen. Zuvor sind verdichtete Unterböden 
wieder aufzulockern.

Nisthilfen: Im Bereich des WR 1 und WR 3 sowie des 
WA sind je Gebäude mind. zwei Nisthilfen und im 
Bereich des WR 2 ist je Gebäude mind. eine Nisthilfe 
für Gebäudebrüter (Vögel / Fledermäuse) zu installie-
ren, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwer-
tig zu ersetzen.
Sofern im Bereich des WR 3 ein Mehrfamilienhaus 
errichtet wird, sind auf der Ebene des oberen 
Stockwerkes nach Möglichkeit unter Dach- bzw. 
Fassadenüberständen insgesamt 3 x 5 Koloniekästen 
für den Haussperling zu errichten.

Schutzbereich Ellbachaue: Innerhalb der im nörd-
lichen Geltungsbereich festgesetzten Fläche gemäß 
§  9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind zum Schutz des 
Auenbereiches des Ellbachs alle Formen von bauli-
chen Anlagen unzulässig. Der Auenbereich ist natur-
nah zu bewirtschaften.

Maßnahmen zum Schutz der Zauneidechse und 
habitatfördernde Maßnahmen: Im Vorfeld der 
Baufeldfreimachung und/oder von Bauarbeiten auf 
der Planungsfläche ist das Baufeld durch einen 
Reptilienschutzzaun für die Dauer der Bauarbeiten 
gegenüber dem Uferbereich des Ellbaches zu sichern, 
um ein Einwandern von Tieren zu vermeiden 
(Gesamtlänge ca. 200 lfd. m). Zu bevorzugen sind 
überhängende Zaunmodelle, die ein Überklettern 
sicher ausschließen können. Falls die Bauarbeiten im 
Frühjahr beginnen, ist der Schutzzaun nach Möglichkeit 
bereits vor Beginn der Aktivitätszeit, d.h. je nach 
Witterung bereits Mitte bis Ende März aufzustellen. 
Eine Aufstellung innerhalb der Aktivitätsphase erfor-
dert ein Absuchen des gesamten Baufeldes nach 
Tieren, die dann in den benachbarten 
Gewässeruferbereich verbracht werden müssen.
Unabhängig vom Zeitpunkt der Zaunaufstellung ist 
das gesamte Baufeld während der maschinenintensi-
ven Bauarbeiten systematisch und regelmäßig nach 
evtl. in das Baufeld eingedrungenen Individuen abzu-
suchen und gleichzeitig die Funktionalität des 
Schutzzaunes zu überprüfen. 
In dem ca. 1.200 m2 großen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20  
BauGB festgesetzten Areal (Schutzbereich Ellbachaue) 
werden habitatfördernde Maßnahmen für die 
Zauneidechse festgesetzt. Diese beinhalten u.a. die 
Anlage von Sand-Stubben- Wällen, die als lineare 
Struktur am oberen Uferrand des Ellbaches angelegt 
werden (die Stubben und weiteres Stamm-Stückholz 
kann hierbei im Plangebiet gewonnen werden). 
Entlang des Walles ist die Entwicklung krautiger 
Saumstrukturen zu tolerieren. Als weitere 
Strukturelemente können grobkörnige Sandsteine ein-
gebracht werden, entweder ebenfalls als lineares 
Strukturelement oder in Form einer oder mehrerer 
„Eidechsenburgen“. Die Ausführungsplanung und die 
bauliche Realisierung erfolgt unter Anleitung eines 
Herpetologen in enger Abstimmung mit dem LUA. 

Gestaltung der öffentlichen Grünflächen: Für 
die parkartige öffentliche Grünfläche sind folgende 
Grundsätze zu beachten:
•	 Verzicht auf Zierarten und -sorten, stattdessen 

Anpflanzung heimischer klimaangepasster 
Gehölze (Solitäre mit hoher Pflanzqualität aus 
weitem Stand in einer noch festzulegenden 
Anordnung, vorgeschlagene Arten: Berg-, 
Spitzahorn, Rosskastanie, Esskastanie, 
Vogelkirsche, Traubeneiche, Sommer-Linde; vor-
geschlagene Straucharten: Hasel, Hainbuche, 
Blutroter Hartriegel)

•	 Verwendung extensiver Gebrauchsrasen statt 
artenarmer Zierrasen

•	 Begrenzung der Schnitte auf höchstens 6/Jahr
•	 Mahdmanagement mit abgegrenzten 2-3-schüri-

gen Blumenwiesensegmenten
•	 Zulassen von ungemähten Säumen an 

Nutzungsgrenzen
•	 Herstellung des Fuß- und Radweges mit wasser-

gebundenen Belägen

Gestaltung der Versickerungsmulden: Auf eine 
Ansaat von Funktionsrasen in den Versickerungsmulden 
ist zu verzichten. Stattdessen sind entweder blüten-
reiche, mehrjährige RSM-Regio-Mischungen zu ver-
wenden oder die Fläche ist mit standortangepassten 
Stauden und Geophyten zu begrünen (z.B. Variante 
als trockene Sickermulde gem. EPPEL-HOTZ 2019).

Gehölzrodung außerhalb der Brut- und 
Setzzeiten bzw. der Zeit der Sommerquartier
nahme: Die Baufeldräumung/Rodung von Gehölzen 
darf gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG nur außerhalb 
der Brut- und Setzzeiten im Zeitraum vom 1. Oktober 
bis 28. Februar erfolgen. 

Reduzierung der Versiegelung: Der Anteil befes-
tigter Flächen ist auf ein Mindestmaß zu beschränken:  
Kfz-Stellplätze sind einschließlich ihrer Zu- und 
Abfahrten ausschließlich in wasserdurchlässigen 
Belägen (z. B. Splittfugenpflaster oder offenporiges 
Wabenfugenpflaster) und versickerungsfähigem 
Unterbau auszuführen. Ausnahmen können aus 
Gründen der Barrierefreiheit zugelassen werden.

Insektenfreundliche Beleuchtung: Beleuchtungen 
an Straßen und Wegen, Außenbeleuchtungen bauli-
cher Anlagen und Grundstücke sowie beleuchtete 
oder lichtemittierende Werbeanlagen sind i.S.d. § 41a 
BNatschG technisch und konstruktiv so anzubringen, 
mit Leuchtmitteln zu versehen und so zu betreiben, 
dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten vor nach-
teiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen 
geschützt sind.

Verbot von Schotter(vor)gärten: Insbesondere 
der Bereich zwischen der Straßenbegrenzungslinie 
und der vorderen Baugrenze, außerhalb von Einfahrten 
bzw. offenen Stellplätzen, ist als (Vor)Garten gärtne-
risch anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 
Eine überwiegende Überdeckung mit Kies oder 
Schotter bzw. eine Gestaltung als Steingarten mit 
einzelnen (Solitär-)Pflanzen ist somit nicht zulässig. 
Die Freiflächengestaltungssatzung der Kreisstadt 
Saarlouis ist zu beachten.

18.	 MASSNAHMEN FÜR ERNEUERBARE 
ENERGIEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 23B BAUGB Innerhalb des Plangebietes sind auf jeweils mindes-

tens 40 % der Dachflächen von Gebäuden 
Photovoltaikanlagen zu errichten. Dies gilt auch für 
die Dachflächen sonstiger baulicher Anlagen wie 
Carports, Garagen und Nebengebäude mit einer 
Fläche von jeweils mehr als 30 m2.
Die mindestens zu errichtende Fläche von 
Photovoltaikanlagen kann auch auf nur einer oder 
mehreren baulichen Anlagen errichtet werden, wenn 
sichergestellt ist, dass insgesamt eine Fläche errichtet 
wird, die 40 % der Dachflächen auf dem Baugrundstück 
entspricht.
Um auf den Flachdächern eine Dachbegrünung zu 
ermöglichen, sind die Anlagen zur Nutzung der 
Solarenergie entsprechend aufzuständern.

19. 	ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

	 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A I. V. M. § 9 ABS. 1 NR. 
20 BAUGB

Alle nicht überbaubaren Grundstücksflächen, die nicht 
für Zufahrten, Stellplätze und Nebenanlagen benötigt 
werden, sind gärtnerisch anzulegen und zu begrünen.
Der Bereich zwischen der Straßenbegrenzungslinie 
und der vorderen Baugrenze, außerhalb von Einfahrten 
bzw. offenen Stellplätzen, ist als Vorgarten gärtnerisch 
anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 
Die Freiflächengestaltungssatzung der Kreisstadt 
Saarlouis ist zu beachten.

Für Anpflanzungen sollen geeignete standortgerechte 
Gehölze der angefügten Pflanzliste verwendet wer-
den, da diese eine wesentlich höhere ökologische 
Wertigkeit besitzen und einen wichtigen Beitrag zum 
Arten- und Biotopschutz leisten.

DARSTELLUNG FAKTISCHES ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIET (HQ 100)

Quelle: https://geoportal.saarland.de; 
Bearbeitung: Kernplan; ohne Maßstab

Spielplatz

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

WR REINES WOHNGEBIET (WR 1 - 3)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 3 BAUNVO)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

THmax

HÖHE BAULICHER ANLAGEN; HIER: ZULÄSSIGE TRAUFHÖHE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 18 BAUNVO)

GRZ
GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

II
ZULÄSSIGE ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ZWINGEND
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

E
BAUWEISE / HAUSFORM; HIER: EINZELHÄUSER
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

D
BAUWEISE / HAUSFORM; HIER: DOPPELHÄUSER
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

H
BAUWEISE / HAUSFORM; HIER: HAUSGRUPPEN (REIHENHÄUSER)
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

MFH
BAUWEISE / HAUSFORM; HIER: MEHRFAMILIENHAUS
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

WE HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNEINHEITEN JE WOHNGEBÄUDE
(§ 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB)

UMGRENZUNG DER VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTENDEN SCHUTZFLÄCHEN / 
FLÄCHEN, DIE NUR EINGESCHRÄNKT NUTZBAR SIND; HIER: SCHUTZFLÄCHE BACHLAUF
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB)

ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE MIT STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: MISCHVERKEHRSFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

P
VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ÖFFENTLICHER 
PARKPLATZ
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ÖFFENTLICHER FUSS- 
UND RADWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ÖFFENTLICHER FUSSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

FLÄCHEN FÜR ENTSORGUNGSANLAGEN; HIER: MÜLLSAMMELPLATZ
(§ 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB) 

FLÄCHEN FÜR ABWASSERBESEITIGUNG; HIER: VERSICKERUNGSMULDE, 
RÜCKHALTEBECKEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 14 BAUGB) 

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB) 

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE MIT DER ZWECKBESTIMMUNG PARKANLAGE
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB) 

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE MIT DER ZWECKBESTIMMUNG SPIELPLATZ
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB) 

FLÄCHEN FÜR HOCHWASSERSCHUTZANLAGEN UND FÜR DIE REGELUNG DES 
WASSERABFLUSSES; HIER: FLÄCHEN FÜR ANLAGEN ZUR RÜCKHALTUNG UND 
VERSICKERUNG DES NIEDERSCHLAGSWASSERS
(§ 9 ABS. 1 NR. 16B BAUGB)

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND 
ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB) 

ABRISS DES GEBÄUDEBESTANDES/ DER BAULICHEN ANLAGE

Art der baulichen 
Nutzung 

max. WE je Wohn-
gebäude

Zahl der  
Vollgeschosse

Grundflächenzahl max. Traufhöhe

Bauweise Hausform

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

R/V

TEIL A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT. 
Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung, Kontrollnummer SLS-007/06

Stand Katastergrundlage: 2019

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch 
Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die 
Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte ent-
sprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, 
dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße 
(Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.

WA
3 WE

 II

GRZ
0,4

THmax = 7,50 m

o E , D

WR 1
3 WE

 II
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0,4
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WR 2
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 II

GRZ
0,4

THmax = 7,50 m

o D , H

WR 3
8 WE

 II

GRZ
0,4

THmax = 7,50 m

o D MFH

Zur Eingrünung ist zudem mindestens 1 standort-
gerechter Laubbaumhochstamm / Stammbusch je 
Grundstück bei Doppel- und Reihenhäuser bzw. min-
destens 2 standortgerechte Laubbaumhochstämme 
/ Stammbüsche je Grundstück bei freistehenden 
Einfamilienhäusern zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten 
und bei Abgang nachzupflanzen.

Pflanzliste:
Für die Hochstämme können folgende Arten verwen-
det werden:
•	 Bergahorn (Acer pseudoplatanus),
•	 Feldahorn (Acer campestre),
•	 Spitzahorn (Acer platanoides),
•	 Großlaubige Mehlbeere (Sorbus aria),
•	 Vogelkirsche (Prunus avium),
•	 Silberlinde (Tilia tomentosa),
•	 Winterlinde / Amerikanische Stadtlinde (Tilia cor-

data),
•	 hochstämmige Obstbäume.

Geeignete Sorten von hochstämmigen Obstbäumen 
sind ausführlich in der Broschüre „Obstsorten 
für den Streuobstbau in Rheinland-Pfalz“ (2018) 
(https://www.streuobst-verbindet.de/wp-content/
uploads/2021/10/Streuobst_Sortenliste_RLP_2018.
pdf) in der Liste mit empfehlenswerten Apfel- und 
Birnensorten des Verbandes der Gartenbauvereine 
Saarland (www.gartenbauvereine.de/saarland_rhein-
land-pfalz/index.php/streuobstsorten) und in der 
Broschüre „Apfelsorten im Saarland“ des für Umwelt 
zuständigen Ministeriums des Saarlandes beschrie-
ben.

Mindestqualität der Hochstämme: 3-mal verpflanzt, 
mindestens 14-16 cm Stammumfang (StU) gemessen 
in 1 m Höhe.

Es sind gebietseinheimische Gehölze mit der regio-
nalen Herkunft „Westdeutsches Bergland und 
Oberrheingraben“ (Region 4) nach dem „Leitfaden 
zur Verwendung gebietseigener Gehölze“ (BMU, 
Januar 2012) zu verwenden. Eventuelle Ausfälle bei 
der Bepflanzung sind durch Neuanpflanzungen zu 
ersetzen.

Bei Saatgutmischungen ist darauf zu achten, dass 
es sich um zertifiziertes Regio-Saatgut aus dem 
Ursprungsgebiet „ Oberrheingraben mit Saarpfälzer 
Bergland“ (UG 9) handelt.

Die Flachdächer sind mit einer Substratschicht von ca. 
15 cm Stärke mindestens extensiv zu begrünen. Eine 
Nutzung als Dachgarten ist zulässig. Dabei ist ein 
Begrünungssystem zu wählen, welches das dauerhaf-
te und vitale Wachstum von Gräsern, Polsterstauden 
und zwergigen Gehölzen auch während länger anhal-
tender Hitze- und Trockenheitsperioden gewährleistet.

Fassaden von Garagen sowie offene Carports sind zu 
den Straßenverkehrsflächen, Fuß- und Radwegen und 
öffentlichen Grünflächen intensiv zu begrünen. 
Ausgenommen sind notwendige Türen, Fenster und 
Tore.

Im Bereich des WR 1 und WR 3 sowie des WA sind 
Fassaden von den Hauptgebäuden insgesamt mindes-
tens zu 20 % mit geeigneten Rankgehölzen oder 
Rankpflanzen zu begrünen und dauerhaft zu erhalten.
Die mindestens zu begrünende Fläche kann dabei 
auch auf nur einer Fassadenseite errichtet werden, 
wenn sichergestellt ist, dass insgesamt eine Fläche 
begrünt wird, die 20 % der Fassadenflächen auf dem 
Baugrundstück entspricht.

20.	 ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND 
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25B BAUGB Siehe Plan.

Naturraumtypische und standortgerechte Gehölze 
sind, sofern es der Gesundheitszustand erlaubt und 
die Verkehrssicherheit gewährleistet ist, zu erhalten 
und in die Planung zu integrieren. Die 
Baumschutzsatzung der Kreisstadt Saarlouis ist zu 
beachten.

21.	 KOMPENSATIONSMASSNAHME
GEM. § 9 ABS. 1A BAUGB Das entstehende ökologische Defizit von 99.043 

ökologischen Werteinheiten sowie der Verlust einer 
mageren Flachlandmähwiese (FFH LRT 6510) im 
Erhaltungszustand B (rd. 0,3 ha) wird durch nachfol-
gende Maßnahmen, in der

•	 Gem. Lisdorf, Flur 21, Nrn. 87, 486/88 und 487/88 
(Teil)

•	 Gem. Lisdorf, Flur 16, jeweils Teilflächen der Nrn. 
51/2, 52/3, 263/52, 264/53, 54, 55, und 56

•	 Gem. Fraulautern, Flur 1, jeweils Teilflächen der 
Nrn. 4/3 und 2/3

 kompensiert. 

Die Umsetzung der Maßnahmen ist durch die selbst-
verpflichtende Absichtserklärung der Plangeberin 
gesichert.

Ausgleichsfläche 1: Gem. Lisdorf, Flur 21, Nrn. 
87, 486/88 und 487/88 (Teil): Entwicklungsziel auf 
der Fläche ist Magergrünland, das die floristischen 
Voraussetzungen als FFH-Lebensraumtyp 6510 im 
Erhaltungszustand B erfüllt.

Abb: Entwicklungsziel/Maßnahmen Ausgleichsfläche 1; Quelle: Umweltbericht 
zum B-Plan „Wohnbebauung In der Großgass“ Stadtteil Roden

Ausgleichsfläche 2 (Gem. Lisdorf, Flur 16, 
jeweils Teilflächen der Nrn. 51/2, 52/3, 263/52, 
264/53, 54, 55, und 56: Entwicklungsziel auf 
der Fläche ist Magergrünland (das die floristischen 
Voraussetzungen als FFH-Lebensraumtyp 6510 im 
Erhaltungszustand B erfüllt), ein sonnenexponierter, 
fruchtreicher, geschlossener Waldrand sowie ein struk-
turell diverser krautiger Waldsaum.

Abb: Entwicklungsziel/Maßnahmen Ausgleichsfläche 2; Quelle: Umweltbericht 
zum B-Plan „Wohnbebauung In der Großgass“ Stadtteil Roden

Ausgleichsfläche 3 (Gem. Fraulautern, Flur 
1, jeweils Teilflächen der Nrn. 4/3 und 2/3): 
Entwicklungsziel auf der Fläche ist Magergrünland 
und/oder Sandrasengesellschaften. 

Abb: Entwicklungsziel/Maßnahmen Ausgleichsfläche 3; Quelle: Umweltbericht 
zum B-Plan „Wohnbebauung In der Großgass“ Stadtteil Roden

Die genauen Maßnahmenbeschreibungen sind dem 
Umweltbericht zu entnehmen.

22.	 GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan.

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes gelten u. a. folgende Gesetze 
und Verordnungen:

•	 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394).

•	 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I 
S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176).

•	 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-
pläne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 
1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021  (BGBl. I S. 
1802).

•	 Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 17. Mai 2023 (Amtsbl. I S. 762).

•	 § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 
682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. 
Dezember 2023 (Amtsbl. I S. 1119).

•	 Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Artikel 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuord-
nung des saarländischen Denkmalschutzes und 
der saarländischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 
2018 (Amtsbl. 2018, S. 358), zuletzt geändert 
durch Artikel 260 des Gesetzes vom 08. Dezem-
ber 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

•	 Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 
306).

•	 Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 
2393).

•	 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 
2022 (BGBI. I S. 2240).

•	 Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im 
Saarland - Saarländisches Naturschutzgesetz - 
(SNG) - vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 
726), zuletzt geändert durch Artikel 162 des Ge-
setzes vom 08. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

•	 Satzung zum Schutz von Bäumen in der Kreis-
stadt Saarlouis (Baumschutzsatzung) vom 
30.03.1995, in Kraft getreten am 01.01.2001, 
Art. 13 der Euro-Anpassungssatzung vom 
27.09.2001, in Kraft getreten am 01.01.2002.

•	 Freiflächengestaltungssatzung der Kreisstadt 
Saarlouis vom 14. Oktober 2021, in Kraft getre-
ten am 14. November 2021.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Faktisches Überschwemmungsgebiet (§ 76 Abs. 1 WHG)

Das Plangebiet liegt zum Teil in einem Gebiet, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 2 WHG Extremereignisse 
denkbar sind, die im statistischen Mittel alle 100 Jahre auftreten können (Hochwasser mit mittlerer Wahr-
scheinlichkeit - „HQ 100“). 
Gem. § 76 Abs. 1 WHG handelt es sich demnach um ein faktisches Überschwemmungsgebiet. Unter faktischen 
Überschwemmungsgebieten versteht man Gebiete, die (noch) nicht festgesetzt (§ 76 Abs. 2 WHG) oder vorläu-
fig gesichert (§ 76 ABS. 3 WHG) sind, die jedoch bei einem 100-jährigen Hochwasserereignis (HQ100) voraus-
sichtlich überschwemmt werden und als natürlicher Retentionsraum dienen.
Aus Gründen des Hochwasserschutzes ist das Gebiet daher von allen Nutzungen frei zu halten, welche den 
schadlosen Hochwasserabfluss oder die dafür erforderliche Wasserrückhaltung  behindern.

Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten (gem. § 78b WHG)

Das Plangebiet liegt zum Teil in einem Gebiet, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 WHG Extremereignisse 
denkbar sind, die im statistischen Mittel sehr viel seltener als alle 100 Jahre auftreten können (Hochwasser mit 
niedriger Wahrscheinlichkeit - „HQ extrem“). Daraus resultiert die Empfehlung einer an diese Lage angepassten 
Bauweise. Die dazu in der einschlägigen Literatur (z.B. in der Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung „Objektschutz und bauliche Vorsorge“ vom Februar 2022) aufgeführten 
Empfehlungen (bspw. Keller allenfalls mit wasserdichter, auftriebssicherer Wanne oder Verzicht auf Keller; hoch-
wassersichere Lagerung hochwassergefährdender Stoffe etc.) sollen beachtet werden.

Gem. § 78c Abs. 2 WHG ist die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in Gebieten nach § 78b Absatz 1 
Satz 1 verboten, wenn andere weniger wassergefährdende Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten 
zur Verfügung stehen oder die Anlage nicht hochwassersicher errichtet werden kann.

Wasserschutzgebiet

Der Geltungsbereich liegt innerhalb der Schutzzone III des geplanten Trinkwasserschutzgebietes “Saarlouis-Ro-
den“.
Innerhalb des Wasserschutzgebietes sind Brunnenbohrungen sowie Erdwärmesonden nicht genehmigungsfä-
hig. Die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit von Erdwärmekollektoren bedarf entsprechender Einzelfallprü-
fungen.
Für die Ausführung vorgesehener Sauberkeits-, Trag- oder Dränschichten, für die Verfüllung von Arbeitsräumen 
(Kanalgräben, Baugruben usw.) sowie für den Unter- und Oberbau von Verkehrs- und Parkflächen im Rahmen 
von geplanten Bauvorhaben darf nur Material verwendet werden, das keine auslaugbaren wassergefährdenden 
Bestandteile enthält (geeignetes Naturmaterial) bzw. Material, das der Einbauklasse 0 der LAGA Mitteilung 
M20 (Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen Stand, September 2005) ent-
spricht.
Erst nach Vorlage der konkreten Bauanträge unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben können ggf. er-
forderliche Auflagen festgesetzt werden.

Gewässerrandstreifen Ellbach

Gem. § 56 Abs. 3 Nr. 1 a) Saarl. Wassergesetz (SWG) ist bis zu 5 m gemessen von der Uferlinie innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile die Errichtung baulicher Anlagen nicht zulässig.
Der Gewässerrandstreifen ist naturnah zu bewirtschaften und von Bebauung freizuhalten.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME  
GEM. § 9 ABS. 6 UND 6A BAUGB

Bearbeitet im Auftrag der 	 Gefördert durch 
Kreisstadt Saarlouis 
Großer Markt 1 
66740 Saarlouis 

Stand der Planung: 20.02.2024
ENTWURF

Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel: 0 68 25 - 4 04 10 70  
email: info@kernplan.de

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. Hugo Kern		
Dipl.-Ing. Sarah End

Wohnbebauung „In der Großgass“
Bebauungsplan in der Kreisstadt Saarlouis, Stadtteil Roden

M 1:10.000 Quelle: ZORA, LVGL

Maßstab 1:1.000 im Original
Verkleinerung ohne Maßstab

0 10 50 100

PLANGEBIET


